
Verein für Fitness und Gesundheitssport Kiel e.V. 
Olshausenstraße 71,· 24118 Kiel 

 
 
 
 

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung  
im Wege des schriftlichen Verfahrens 

 
 
 

19. Juli 2024 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 
 
der Vorstand des VFG Kiel e.V. lädt ein zur ordentlichen Mitgliederversammlung für das Jahr 2024. 
Wie auch in den Vorjahren wird diese gemäß § 6 Abs. 3 (b) der Satzung im schriftlichen Verfahren 
abgehalten.  Mit diesem Schreiben erhalten Sie die Tagesordnung sowie die zur Abstimmung 
stehenden Beschlussgegenstände.   

Die Durchführung der Mitgliederversammlung und damit gleichzeitig der Abstimmungszeitraum 
wird vom 19. Juli 2024 bis 02. August 2024 andauern. Der Abstimmungszeitraum endet am  
2. August 2024 um 23:59 Uhr.  

Die Abstimmung erfolgt vorwiegend im Wege der Online-Abstimmung; hierzu erhalten die 
Mitglieder per E-Mail einen personalisierten Code, der eine einmalige Stimmabgabe auf der 
Abstimmungsplattform erlaubt.  Daneben gibt es weiterhin die Optionen der Briefwahl und der 
persönlichen Stimmabgabe an der Wahlurne in der Geschäftsstelle des Vereins im FiZ.  

Der Vorstand bittet alle Mitglieder, über die folgenden Beschlussgegenstände abzustimmen: 
 

1. Entlastung des Vorstands 
2. Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024  
3. Satzungsänderung 
4. Wahl der Vorstandsmitglieder 

 
Die entsprechenden Unterlagen sind dieser Einladung in einer zusammenhängenden Anlage 
beigefügt.  Weiterhin ist dieser Einladung der Stimmzettel beigefügt, der genutzt werden muss, 
wenn nicht die Online-Abstimmung gewählt wird.  

Darüber hinaus sind dem Vorstand noch Anträge der Mitglieder Arman Schultz und Lena Maya 
Nissen zugegangen, über die ebenfalls abzustimmen ist. 
 

5. Antrag Neubau Fahrradunterstand  
6. Antrag Sanierung Herrenumkleide  
7. Antrag Erweiterung des Kursraumes   
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Bericht des Vorstands 
 
Der Rechenschaftsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 ist den Mitgliedern bereits mit 
der Vorankündigung vom 4. Juli 2024 zugegangen. Er wird dieser Einladung noch einmal als 
Anlage beigefügt und ist zudem auf der Webseite des Vereins unter  
                https://www.fiz-kiel.de/verein/mitgliederversammlung/ 
abrufbar.  
 
 

Bericht der Kassenprüfer 

 
Die Kasse wurde am 16.04.2024 unter Anwesenheit des Kassenwarts Jürgen Steinborn und der 
Verwaltungsleiterin Frau S. Wolff geprüft. Die Richtigkeit der Buchführung wurde von den 
gewählten Kassenprüfern Andreas Noffke und Paul Purschke durch Stichproben in Kontoauszügen 
und den dazugehörigen Belegen überprüft. Es ergaben sich keinerlei Beanstandungen. 

Die Kassenprüfer betonen ausdrücklich, dass die Buchführung übersichtlich, nachvollziehbar  
und sehr sorgfältig vorgenommen wurde. 

 
 
 
1. Entlastung des Vorstands 
 
Die Kassenprüfer beantragen, die Entlastung des Kassenwarts sowie des Vorstands 
vorzunehmen. 
 
 
Beschlussvorschlag:  Entlastung des Kassenwarts sowie des Vorstands 
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2.  Haushaltsplan 2024 (s. Anlage) 
 
Die Planung des Haushalts 2024 ist geprägt durch eine Stabilität auf der Einnahmenseite, die sich 
aus einer gleichbleibenden Anzahl an Mitgliedern und unveränderten Mitgliedsbeiträgen ergibt.  
Auf stabil hohem Niveau verweilen auch die Erlöse aus dem Verkauf von Einzel- bzw. 
Zehnerkarten sowie dem Betrieb des Cafés.  Hinzu kommt der leicht gestiegene Kassenbestand 
zum Jahresanfang.  

Außerordentliche Einnahmen oder die Aufnahme von Fremdkapital sind nicht vorgesehen. 

In Summe ergibt sich für 2024 auf der Einnahmenseite damit ein vergleichbarer Haushalt wie im 
abgelaufenen Jahr.  

Auf der Ausgabenseite ergibt sich ein differenzierteres Bild:  

Die Kosten der Bewirtschaftung werden maßgeblich durch die Energiepreise beeinflusst. Dabei 
sind die Strompreise zwar leicht rückläufig, gleichzeitig ist die staatliche Energiepreisbremse 
ausgelaufen, von der der Verein im Vorjahr maßgeblich profitiert hatte.  Wir haben daher 
denselben Wert angesetzt wie im Vorjahr.   
Heizung und Warmwasser werden im FiZ durch Fernwärme gespeist – hier ist der Verein auf das 
Belieferungsmonopol der Stadtwerke angewiesen, die relevante Preiserhöhungen angekündigt 
haben.  Auch hier führt das Ende der Energiepreisbremse wieder zu einer direkten Belastung 
durch die gestiegenen Kosten. Positiv wird sich der relativ milde Winter 2023/24 auswirken.  
Bei Brauchwasser und Betriebs- bzw. Reinigungsmitteln erwarten wir keine größeren Preiseffekte, 
so dass wir wieder den Planwert des Vorjahres angesetzt haben. 

Den größten und wichtigsten Einzelposten auf der Ausgabenseite stellt die Bauunterhaltung dar. 
Hier hat sich der Vorstand ganz bewusst dazu entschieden, die Mindestkosten der geplanten 
Dachsanierung (Austausch der Außenhaut und Verbesserung der Dämmung) bereits im Haushalt 
2024 zu zeigen, da eine längere Ansparphase notwendig ist, wenn die Sanierungsmaßnahme 
ohne Aufnahme von Fremdkapital im Wesentlichen aus Eigenmitteln gedeckt sein soll.  Die 
Vorprüfung dieser großen Einzelmaßnahme hat ergeben, dass eine Umsetzung voraussichtlich 
erst im Sommer 2025 erfolgen kann. Daher wird diese Position in 2024 nicht zur Auszahlung 
kommen und der Betrag als Rücklage in das Folgejahr übertragen werden.  

Bei den Investitionen in Sportgeräte ist darauf hinzuweisen, dass ein Großteil der im FiZ genutzten 
Geräte im Jahr 2019 geleast wurde. Einige der Leasingverträge enden in 2024. Der Verein ist in 
Verhandlungen mit den Leasinggebern über einen Kauf der Maschinen zum Buchwert. Sollte dies 
nicht möglich sein, muss eine Rückgabe der Maschinen an den Eigentümer erfolgen – daraus 
würde dann der Bedarf einer entsprechenden Nachbeschaffung resultieren. Daher enthält diese 
Ausgabenposition derzeit noch die größte Ungenauigkeit.  

In der Position Tilgung und Rückzahlung ist neben der planmäßigen Tilgung (s.o.) auch eine 
Teilrückzahlung der Corona-Soforthilfen aus den Jahren 2020/21 in Höhe von 92.000 Euro 
enthalten.  Die Zahlung der Gelder gemäß Förderrichtlinie wird aktuell auf Basis der Ist-Zahlen von 
der öffentlichen Hand überprüft, insofern werden etwaige Rückforderungen dann anhand des 
aktualisierten Förderbescheids zu leisten sein.  
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Bei den Gehältern der Angestellten und den Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter sind 
moderate Steigerungen vorgesehen.  Dies ist zum einen der allgemeinen Gehaltsentwicklung und 
der Erhöhung des Mindestlohns geschuldet. Zum anderen resultiert die Steigerung auch aus der 
Neubesetzung von Stellen, die zwischenzeitlich vakant waren, und aus Mitarbeitern, die ihre 
Stundenzahl erhöht haben.  Die Anzahl der Beschäftigten bzw. der Übungsleiter wird sich im 
Jahresmittel über alle Aufgabenbereiche aber nicht wesentlich verändern.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Verein finanziell auf äußerst soliden Füßen steht 
und die Haushaltslage als gut zu bezeichnen ist.  Der für Ende 2024 erwartete hohe 
Kassenbestand wird wie dargestellt als Reparaturrücklage zur Verwendung in 2025 verwendet.  

 

Beschlussvorschlag:  Zustimmung zum Haushaltsplan 2024 

 

 

 

3.  Neufassung der Satzung (siehe Anlage) 

 
Die Satzung des Vereins soll folgende Anforderungen erfüllen:  

 rechtliche Vorgaben berücksichtigen,  

 die Wirklichkeit des Vereinslebens abbilden,  

 regelungsbedürftige Sachverhalte möglichst präzise beschreiben,  

 kurz und leicht lesbar sein.  

 

Vor diesem Hintergrund haben wir die Satzung bereits in den letzten beiden Mitgliederversamm-
lungen aktualisiert. Aufgrund neuer Erkenntnisse hat der Vorstand in diesem Jahr folgende 
Vorschläge zur Änderung der §§ 6 und 8 erarbeitet:  
 

In § 6 ist der Ablauf der Mitgliederversammlung geregelt.   
 

a) Aufgrund der Größe des Vereins werden schon seit Jahren keine Präsenzveranstaltungen 
mehr durchgeführt und die Abstimmung im Umlaufverfahren hat sich bewährt. Zudem kann 
durch die Online-Abstimmung eine deutlich höhere Wahlbeteiligung erzielt werden.  Daher 
lautet der Vorschlag, die gelebte Praxis auch in der Satzung abzubilden. Die Satzung wird 
dadurch erheblich kürzer und einfacher.  
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b) Die Möglichkeit, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, ist ein 
wichtiger Aspekt der Mitgliederrechte.  Der Vorschlag lautet daher, die relative Hürde von 
5% auf 3% der stimmberechtigten Mitglieder abzusenken. Gleichzeitig soll die absolute 
Hürde von 100 Mitglieder entfallen.  
Dadurch wird der Passus vereinfacht und die 3% Klausel stellt sicher, dass unabhängig von 
der Vereinsgröße immer eine relevante Anzahl an Mitgliedern notwendig ist um eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung zu verlangen.  
 

In § 8 sind die Aufgaben und Pflichten des Vorstands geregelt.  

a) Da der Vorstand bedingt durch die Größe des Vereins naturgemäß eine Reihe von 
Aufgaben im Tagesbetrieb delegieren muss, soll diese Realität auch entsprechend in der 
Satzung abgebildet werden. Dieses Modell hat sich in den letzten Jahren bewährt und die 
Neuregelung ändert nichts daran, dass die Vorstandsmitglieder die haftenden Personen 
sind, denen alle wesentlichen Entscheidungen vorbehalten bleiben.  
 

b) Die beschriebene Größe und Aufgabenvielfalt bringt es mit sich, dass der Vorstand auch 
neben den Sitzungen erhebliche Zeit investieren sowie Vor- und Nachbereitung leisten 
muss.  Dies soll mit einer vergleichsweise geringen Aufwandsentschädigung in Höhe von 
800 Euro jährlich honoriert werden.  Damit wird die bisherige, etwas ungenaue Kann-
Bestimmung in eine eindeutige Regelung geändert.  

 

Die Änderungen der vorgeschlagenen Satzung im Vergleich zur bisherigen Satzung sind in  
der sogenannten Synopse tabellarisch aufgezeigt.  Die Synopse ist der Einladung als Anlage 
beigefügt.  

 

 

Beschlussvorschlag:  Zustimmung zur vorgeschlagenen Satzungsänderung  
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4.  Neuwahlen des Vorstands 

 
Nach § 7 Abs. 3 Satz 1 der Vereinssatzung werden die Mitglieder des Vorstands für die Dauer von 
je zwei Jahren gewählt.  Gemäß Abs.3 Satz 2 dieser Vorschrift werden der 1. Vorsitzende, der 
Kassenwart und der Beisitzer in den geraden Jahren, die übrigen Mitglieder des Vorstands in den 
ungeraden Jahren gewählt.  

Damit stehen in diesem Jahr folgende Ämter zur Wahl:  

 1. Vorsitzender  
 Kassenwart  
 Beisitzer  

Der Vorstand hatte am 19. Juni 2024 und am 4. Juli 2024 alle Mitglieder gebeten, sich um die 
Ämter im Vorstand zu bewerben.  

Es sind insgesamt fünf Bewerbungen eingegangen.  Die zugehörigen Bewerberbögen sind bereits 
mit der Vorankündigung zur Mitgliederversammlung zugegangen und werden dieser Einladung 
auch noch einmal als Anlage beigefügt. 

Die Bewerber bzw. Bewerberinnen sind:  

 

 

4a)  Wahl des 1. Vorsitzenden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewerber                                 Nicolaus von Ketelhodt 
 

 

Beschlussvorschlag:   Wahl von Herrn Nicolaus von Ketelhodt zum 1. Vorsitzenden   
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4b)  Wahl des Kassenwarts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewerber                           Jürgen Steinborn                           Arman Schultz  
 
 
 
 
4c)  Wahl der Beisitzer/in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewerber/in                        Luisa Steffen                               Christoph Paysen  
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5. Antrag Fahrradunterstand 
 
Das Mitglied Arman Schultz stellt folgenden Antrag:  
 
„Ich beantrage, dass der Vorstand im Haushalt 2025 einen Betrag von bis zu 50.000,- Euro einstellt, 
um einen überdachten Fahrradunterstand für bis zu 50 Fahrräder planen zu lassen. Dieser sollte - 
wenn möglich - beleuchtet sein und einen ausreichenden Schutz gegen Regen bieten.“ 
 
Beschlussvorschlag: Berücksichtigung des Fahrradunterstands im Haushaltsplan 2025 

 

Stellungnahme des Vorstands zu diesem Antrag:   
Grundsätzlich ist ein überdachter Unterstand für Fahrräder durchaus wünschenswert.  Der 
Vorstand gibt aber zu bedenken, dass größere Bauprojekte, die aus freien Mitteln bezahlt werden 
sollen, derzeit nicht fest geplant werden können, da die geplante Sanierung des Daches die 
Finanzen des Vereins stark beanspruchen wird.  Der Vorstand regt daher an, den Bau des 
Fahrradunterstands im Folgejahr in Angriff zu nehmen. Die notwendigen Mittel dafür wären also im 
Haushaltsplan 2026 vorzusehen.  
 
 
 
6. Antrag Sanierung Herrenumkleide 
 
Das Mitglied Arman Schultz stellt folgenden Antrag:  
 
"Ich beantrage, dass der Vorstand im nächstmöglichen Haushalt Gelder für die Sanierung des 
Umkleidebereichs im 2. OG der Herrenumkleide einplant. Dieser Umbau soll nach der erfolgten 
Dachsanierung in Angriff genommen werden." 
 
Beschlussvorschlag: Sanierung der Herrenumkleide im 2. OG  

 

Stellungnahme des Vorstands zu diesem Antrag:   
Die Sanierung bzw. der Umbau der Umkleide im 2. OG wird vom Vorstand ebenfalls angestrebt. 
Daher spricht nichts dagegen, diesen Antrag zu befürworten.  
In diesem Bereich bauliche Veränderungen vorzunehmen, ist aber erst sinnvoll, wenn die Statik für 
das neue Dach vorliegt. Je nach Ausführung des Daches müssen ggf. Wände oder Pfeiler 
vorgesehen werden – all das ist zu berücksichtigen. Unabhängig davon verweist der Vorstand 
darauf, dass die Duschen in beiden Herrenumkleiden erst vor wenigen Jahren neu gestaltet 
wurden und auch danach noch in die WC Anlagen investiert wurde.  
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7. Antrag Erweiterung Kursraum 
 
Das Mitglied Lena Maya Nissen stellt folgenden Antrag: 
 
"Der Trainingsraum für die Aerobic-Kurse ist für einige Kurse viel zu klein, zu viele Teilnehmer 
drängen sich aneinander, der Raum ist nicht für 30 Personen ausgelegt. Um angemessene Lehren 
aus Corona und für zukünftige Pandemien zu ziehen, wäre es dringend angebracht, den Aerobic-
Raum auf die ganze Etage auszuweiten, zumal die daneben befindliche Trainingsfläche oft nicht an-
satzweise ausgelastet ist - ganz im Gegenteil zum Trainingsraum für Aerobic." 
 
Beschlussvorschlag: Erweiterung des Kursraumes 

 

Stellungnahme des Vorstands zu diesem Antrag:  
Der Vorstand empfiehlt diesen Antrag abzulehnen – aus mehreren Gründen:  

a) In der Tat sind einige Kurse mit 25 bis 28 Teilnehmerinnen sehr gut ausgelastet. Dies betrifft 
aber nur wenige Kurse. Die meisten Kurse haben eine durchschnittliche Auslastung von ca. 
20 Teilnehmerinnen. Für diese Anzahl ist der Raum mehr als groß genug.  

b) Während die meisten Bereiche im FiZ durchgehend und somit mehr als 14 Stunden am Tag 
genutzt werden, wird der Kursraum (früher Aerobic Raum genannt) an den meisten Tagen 
nur für fünf bis sechs Stunden genutzt.  Den Raum zu erweitern hieße also mehr Fläche 
länger brach liegen zu lassen – das erscheint nicht sinnvoll.  

c) Insgesamt ist die Fläche in der Halle limitiert. Wünsche nach mehr Platz – sei es für eine 
größere Sauna, neue Aufenthaltsbereiche, einen erweiterten Kraftbereich oder mehr 
Geräte – sind immer sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Dies tut der Vorstand in seinen 
Sitzungen – eine reine Ja/Nein Abstimmung kann nicht allen Interessen gerecht werden. 

d) Eine Erweiterung durch „Anbau“ ist auch baulich sehr schwierig, weil an das frisch 
aufbereitete Echtholzparkett nicht einfach angelegt werden kann.  

e) Eine Belastung durch Viren o.ä. ist im Bereich des Kursraums unkritisch, weil der Raum 
eine eigene Abluftanlage hat, die für einen hohen Luftaustausch sorgt.  

 
 
 
8. Sonstige Anträge / direkter Austausch  
 
Ergänzende Aussage des Vorstands zum Antragsverfahren: 
 
Der Vorstand hat festgestellt, dass es den Bedarf für einen organisierten Austausch mit 
interessierten Mitgliedern gibt.  Er wird daher ab sofort – erstmalig im September 2024 – 
regelmäßig alle sechs Monate zu einem offenen Austausch mit dem Vorstand einladen, bei dem 
Ideen, Anregungen, Wünsche und Kritik persönlich eingebracht werden können.  
 
Im Rahmen dieses offenen Austauschs können dann auch Themen eingebracht werden, die den 
formalen oder inhaltlichen Kriterien für die Mitgliederversammlung nicht entsprechen und daher 
nicht zur Abstimmung kommen können. 
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9. Wahlaufruf 
 
 
Wie in der Einleitung dargelegt, stehen diverse Wege für die Abstimmung offen. Der Vorstand ist 
sehr an einer hohen Wahlbeteiligung interessiert und bittet um rege Teilnahme.  

Die Auszählung wird wieder durch eine Wahlkommission erfolgen, der der Vorstand nicht angehört. 
Wahlleiter ist der Sportdirektor.  

Auf die Wahl wird zusätzlich zu dieser Einladung durch Plakate und Aushänge hingewiesen und 
alle relevanten Unterlagen werden auch auf der Webseite des Vereins bereitgestellt.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  Nicolaus von Ketelhodt  
1. Vorsitzender 

 



 
 

Verein für Fitness und Gesundheitssport Kiel e.V.  
  
 

  
  

Stimmzettel  
 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 2024 im Wege des schriftlichen Verfahrens  

 
 

 
Name, Vorname:     __________________________________________________________________   

 

Anschrift:                  __________________________________________________________________   

 

Geburtsdatum:        __________________________________________________________________   

 
 
Die Stimmabgabe erfolgt wahlweise   

• durch Online-Abstimmung mit Zugangscode (individuell per E-Mail zugestellt)   
• ODER durch Einwurf in die dafür bereitgestellte Wahlurne am Servicetresen des   

VFG Kiel e.V. im FiZ, Olshausenstraße 71, 24118 Kiel   
• ODER per Briefpost an VFG Kiel e.V., z.Hd. St. Brauer, Olshausenstraße 71, 24118 Kiel   
• ODER per Fax unter 0431 / 530 212-20  
• ODER durch Anfügen des ausgefüllten Stimmzettels an eine E-Mail, die 

ausschließlich an mv@vfg-kiel.de zu richten ist.  E-Mails an andere Mailadressen 
werden als ungültige Stimmabgabe und somit als Enthaltung gewertet.  Der Anhang 
zur E-Mail soll bitte im PDF Format zugeschickt werden.  Andere Formate werden 
akzeptiert, soweit sich die Datei mit gängigen Officeprogrammen problemlos öffnen 
und lesen lässt.  

Der Stimmzettel muss vollständig ausgefüllt und mit Geburtsdatum versehen sein.  
Stimmabgaben in anderer Form sind ungültig.  
 
Die Frist zur Stimmabgabe läuft am 2. August 2024 ab.   
 
Für die Einhaltung der Frist ist der Zugang des Stimmzettels bei der Geschäftsstelle des 
Vereins auf einem der oben dargestellten Wege maßgeblich. Eine verspätete oder 
formwidrige Stimmabgabe wird gemäß §6 Abs. 4 (b) der Satzung des VFG Kiel e.V. als 
Enthaltung gewertet.   
 
 
 

Beschlussgegenstände und Stimmzettel umseitig     



 

 

 

 

 
Beschlussgegenstand 
 

 
Beschlussvorschlag 

 
Zustimmung 

 
Ablehnung 

 
Enthaltung 

Entlastung des 
Vorstands  

Entlastung des 
Kassenwartes und des 
Vorstands 

 ⃝  ⃝  ⃝ 
Haushalt 2024  Zustimmung zum 

Haushaltsplan 2024 
 

 ⃝  ⃝  ⃝ 
Satzungsänderung Zustimmung zur 

vorgestellten 
Satzungsänderung 

 ⃝  ⃝  ⃝ 
Wahl des Vorstands Wahl von Herrn 

Nicolaus von 
Ketelhodt zum  
1. Vorsitzenden 

 ⃝  ⃝  ⃝ 
 

Beschlussgegenstand Sie haben jeweils eine Stimme  

 
Wahl des Kassenwartes  

 ⃝   Wahl von Herrn Jürgen Steinborn      
 ⃝   Wahl von Herrn Arman Schultz  
 ⃝   Enthaltung  

 
Wahl der Beisitzerin  
bzw. des Beisitzers  

 ⃝   Wahl von Frau Luisa Steffen      
 ⃝   Wahl von Herrn Christoph Paysen  
 ⃝   Enthaltung  

 

 
Beschlussgegenstand 
 

 
Beschlussvorschlag 
 

 
Zustimmung 

 
Ablehnung 

 
Enthaltung 

Antrag zu 5)  Budgetierung eines 
überdachten Fahrrad- 
unterstands 

 ⃝  ⃝  ⃝ 
Antrag zu 6)  Sanierung des 2. OG 

der Herrenumkleide  
 ⃝  ⃝  ⃝ 

Antrag zu 7)  Erweiterung des 
Kursraums  

 ⃝  ⃝  ⃝ 
 



Bewerberbogen für die Wahl zum Vorstandsmitglied beim VFG Kiel e.V. 

Name, Vorname

angestrebtes Amt im Vorstand

Geburtsjahr

Jahr des Eintritts in den VFG Kiel e.V.

berufliche Ausbildung / derzeit 
schwerpunktmäßig ausgeübte Tätigkeit

Vorerfahrung in anderen Ehrenämtern 
bzw. vergleichbaren Organen

zeitliche Verfügbarkeit für das Amt
(Stunden/Jahr)

berufliche Expertise, die in die
Vorstandstätigkeit eingebracht
werden könnte

persönliche Anmerkungen
(z.B. Motivation, Intention)

Nicolaus von Ketelhodt

1. Vorsitzender 

1970

2010 als ordentliches Mitglied

Physiotherapeut und Osteopath 
Schwerpunkt: Behandlung von Sportverletzungen bzw. deren Prävention

1. Vorsitzender des VFG seit 2020. Zuvor 8 Jahre als Beisitzer im Vorstand.
Seit 2018 in verschiednen Vorstandsämtern im TSV Neudorf-Bornstein.

frei verfügbar nach Bedarf

Umfangreiche Kenntnisse im Gesundheitssektor. Unternehmerische 
Verantwortung und Erfahrung durch Führung von zwei mittelständischen 
Physiotherapie-Praxen.

Ich bin als Inhaber der Praxis für Physiotherapie im Untergeschoss des FIZ 
bereits seit Eröffnung des FiZ im Oktober 2000 an den Prozessen zur 
Weiterentwicklung des VFG beteiligt.
Durch die unmittelbare Nähe des Trainingsbetriebes zu meinem Arbeitsplatz 
bin ich auch immer Ansprechpartner für Kritik oder innovative Vorschläge der 
Mitglieder. 
Selbstverständlich habe ich ein großes Interesse daran, dass das FiZ sich 
unter stabilen Mitgliederzahlen ständig weiterentwickelt.
So wurde ich im Jahr 2012 gebeten dem neu zu ordnenden Vorstand 
beizutreten bzw. mich zu bewerben. 
Nach 8 Jahren als Beisitzer, in denen ich die Möglichkeit hatte aktiv an der 
Modernisierung und Neuaufstellung des VFG mitzuarbeiten, habe ich mich 
auf Wunsch meines Amtsvorgängers (Wolfgang Delfs) auf das Amt des
1. Vorsitzenden beworben.
Im Tagesgeschäft stehe ich im regelmäßigen Austausch mit dem 
Sportdirektor und habe ein Ohr für die Belange der Mitarbeiter.

 



Bewerberbogen für die Wahl zum Vorstandsmitglied beim VFG Kiel e.V. 

Name, Vorname

angestrebtes Amt im Vorstand

Geburtsjahr

Jahr des Eintritts in den VFG Kiel e.V.

berufliche Ausbildung / derzeit 
schwerpunktmäßig ausgeübte Tätigkeit

Vorerfahrung in anderen Ehrenämtern 
bzw. vergleichbaren Organen

zeitliche Verfügbarkeit für das Amt
(Stunden/Jahr)

berufliche Expertise, die in die
Vorstandstätigkeit eingebracht
werden könnte

persönliche Anmerkungen
(z.B. Motivation, Intention)

Steinborn, Jürgen

Kassenwart

1958

2000

Lehrer Gemeinschaftsschule  (Sport, Religion, Mathe) 

ehem. Abteilungsleiter Leichtathletik im Kieler Turnerbund,  
ehrenamtlicher Übungsleiter Leichtathletik (Leistungssport) seit 1982,  
Beisitzer im Vorstand des VFG Kiel seit Anfang 2022,  
Kassenwart des VFG Kiel seit 2023 

sehr gut verfügbar, ich bin Pensionär 

Sportlehrer, Arbeiten im Team,  
detaillierte Kenntnisse des VFG aus bisheriger Tätigkeit im Vorstand 

Ich möchte gerne die erfolgreiche Arbeit des Vorstands in einer gesunden 
und konstruktiven Art fortführen.  



Schultz, Arman

Kassenwart

1989

2012

IT-System-Kaufmann/ Abteilungsleitung Dokumentation Telekommunikation

Vertreter im Vorstand einer Wohnungsbaugenossenschaft

Da mir das FIZ am Herzen liegt,
möchte ich so viel Zeit wie möglich investieren.

Projektleitung, Führungskompetenz, Diplomatie, Budgetverantwortung,
Lösungsorientierung

Ich stehe für ein FIZ, dass Raum für Mitgliederbeteiligung bietet und einen
freundlichen Umgangston vorlebt.
Gerne möchte ich den Mitgliedern als Ansprechpartner bei
Herausforderungen und Wünschen als auch der Leitung des VFG´s beratend
zur Verfügung stehen.
Als langjähriges Mitglied habe ich schon diverse Veränderungen, wie die
Umstellung vom Unisport zum Verein oder die großen Umbaumaßnahmen
der zusätzlichen Stockwerke im hinteren Teil der Halle miterlebt und möchte
nun gerne meine Zeit dafür zur Verfügung stellen, im Sinne aller Mitglieder
die Weiterentwicklung mitzugestalten.



Bewerberbogen für die Wahl zum Vorstandsmitglied beim VFG Kiel e.V. 

Name, Vorname

angestrebtes Amt im Vorstand

Geburtsjahr

Jahr des Eintritts in den VFG Kiel e.V.

beruBiche Ausbildung / derzeit 
schwerpunktmäßig ausgeübte Tätigkeit

Vorerfahrung in anderen Ehrenämtern 
bzw. vergleichbaren Organen

zeitliche Verfügbarkeit für das Amt
(Stunden/Jahr)

beruBiche Expertise, die in die
Vorstandstätigkeit eingebracht
werden könnte

persönliche Anmerkungen
(z.B. Motivation, Intention)

Steffen, Luisa

Beisitzerin

2001

2021

Physiotherapeutin 

Ich war bereits im vergangenen Jahr Beisitzerin im VFG

Verfügbar, so wie Bedarf besteht  

Der tägliche Umgang mit Sportlern, die ich in ihrer Rehabilitation 
physiotherapeutisch betreue. Dadurch habe ich in meiner täglichen Arbeit  
Einblicke in die Abläufe im FIZ und bin regelmäßig vor Ort.

Als einzige Frau derzeit im Vorstand würde ich mich sehr freuen, die jüngeren 
und vor allem die weiblichen Mitglieder im Posten der Beisitzerin zu 
repräsentieren und zu vertreten. 
Ein weiteres Jahr, in dem ich meine Ideen und Vorschläge mit einbringen 
kann, um so eine weiterhin positive Entwicklung des FIZ mitzugestalten.



Bewerberbogen für die Wahl zum Vorstandsmitglied beim VFG Kiel e.V. 

Name, Vorname

angestrebtes Amt im Vorstand

Geburtsjahr

Jahr des Eintritts in den VFG Kiel e.V.

berufliche Ausbildung / derzeit 
schwerpunktmäßig ausgeübte Tätigkeit

Vorerfahrung in anderen Ehrenämtern 
bzw. vergleichbaren Organen

zeitliche Verfügbarkeit für das Amt
(Stunden/Jahr)

berufliche Expertise, die in die
Vorstandstätigkeit eingebracht
werden könnte

persönliche Anmerkungen
(z.B. Motivation, Intention)

Paysen, Christoph

Beisitzer

1977

2013

Gymnasiallehrer (Sport/Englisch)

Übungsleiter-/ Ehrenamtstätigkeit im VFG Kiel e.V. seit 2002

relativ flexibel (ca. 20-40 Std.)

Einblicke in "FIZ-Strukturen" durch die nebenberufliche Tätigkeit

Ich würde gerne als Vorstandsmitglied meine langjährigen Erfahrungen im 
FIZ/VFG in konstruktiver Weise einbringen, um den Verein/ das FIZ 
weiterzuentwickeln.
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